
~Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 7. November 2011 

Mönchaltorf. Privater Gestaltungsplan Silbergrueb 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARE/ 139 /2011 

Der Gemeinderat Mönchaltorf stimmte am 8. April 2010 dem privaten Gestaltungsplan 

Silbergrueb zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheinigung des 

Baurekursgerichts vom 14. Oktober 2011 und des Bezirksrats Uster vom 21. Juli 2011 kein 

Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 14. April 2011 ersucht die Gemeinde Mönch­

altorf um Genehmigung der Vorlage. 

Im Rahmen einer Teilrevision der Nutzungsplanung wurde das weitgehend unbebaute 

Gebiet Silberweid mit einer Fläche von rund 9.6 ha vollständig der Wohnzone W2. mit 

Gestaltungsplanpflicht zugewiesen. Als Grundlage für den Gestaltungsplan wurde ein Ge­

samtkonzept für die bauliche Entwicklung des Gebietes Silbergrueb im Sinne einer quali­

tativ hochwertigen und nachhaltigen Überbauung erarbeitet. 

Das Erschliessungs- und Bebauungskonzept sowie das Konzept für die Umgestaltung des 

Mettlenb~ches und der Esslingerstrasse gewährleisten eine nachhaltige bauliche Entwick­

lung des Gebietes Silbergrueb. Mit dem Gestaltungsplan werden die aus übergeordneter 

Sicht erforderlichen Anforderungen hinsichtlich Siedlungsqualität, Verkehrserschliessung 

und Lärmschutz sowie der baulichen und zeitlichen Etappierung sichergestellt. 

Die Bau- und Nutzungsvorschriften gemäss den Bestimmungen zum Gestaltungsplan sind 

entsprechend zielgerichtet festgelegt. Die erforderliche Qualitätssicherung im Sinne von 

§ 83 PBG ist durch die für das Baufeld C festgelegte Pflicht zum Konkurrenzverfahren und 

das.wegleitende Bebauungskonzept vom Oktober 2008 gewährleistet. Für die übrigen Bau­

felder A, B, D und E strebt zudem die Gemeinde ein Konkurrenzverfahren oder Studien­

aufträge an mehrere Architekten und Architekturwettbewerbe an. 
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Der Gestaltungsplan berücksichtigt weitgehend die massgebenden Auflagen hinsichtlich 

Hochwasserschutz und Gewässerrenaturierung, Verkehrserschliessung und Lärmschutz im 

Sinne der ergänzenden Hinweise im erläuternden Bericht gemäss Art. 4 7 RPV. 

Da der Gestaltungsplan nicht von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abweicht, ist 

die Zustimmung des Gemeinderates ausreichend(§ 86 PBG). 

Die Akten, bestehend aus der Situation 1: 1000, den Bestimmungen und dem erläuternden 

Bericht gemäss Art. 47 RPV, sind vollständig. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen(§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v e r f ü g t : 

I. Der privaten Gestaltungsplan Silbergrueb, dem der Gemeinderat Mönchaltorf am 

8. April 2010 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 816.00 (106 528/83100.40.100) und 

wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an 

gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift 

muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Entscheid ist 

beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu 

bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Rekursentscheide des Regierungsrates 

sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Mönchaltorf wird eingeladen, Dispositiv I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Änderungen in 

der amtlichen Vermessung nachführen zu lassen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Mönchaltorf (unter Beilage von drei Dossiers), an 

das Baurekursgericht und an das Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von je 

zwei Dossiers), an die Diebold AG, Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und 

Bauwesen, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon (Nachführungsstelle), sowie der 

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf, 8617 Mönchaltorf (Rechnungsadressatin). 

Zürich, den 7. November 2011 
110698/CAP/STM 

Amt für 
Raumentwicklung 
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